
Ketterer Kunst GmbH & Co. KG · Joseph-Wild-Straße 18 · 81829 München 
Tel. +49 - (0)89 - 5 52 44 - 0 · Fax +49 - (0)89 - 5 52 44 - 177 · info@kettererkunst.de 

www.kettererkunst.de

Ich habe Kenntnis von den in diesem Katalog veröffentlichten und zum Vertragsinhalt gehörenden Versteigerungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen 
und erteile folgende Aufträge:

	 Ich möchte schriftlich bieten.
	 Ihre schriftlichen Gebote werden nur soweit in Anspruch genommen, wie es der Auktionsverlauf unbedingt erfordert.

	 Ich möchte telefonisch bieten.
	 Bitte kontaktieren Sie mich während der Auktion unter: 

	 Gerne könne Sie auch online bieten.
	 Nähere Informationen dazu finden Sie unter kettererkunst.de/kaufen/bieten.php

Bitte beachten Sie, dass bei Geboten, welche weniger als 24 Stunden vor der Auktion eintreffen, eine Berücksichtigung nicht mehr sichergestellt werden kann.

Nummer	 Künstler/Künstlerin, Titel	 € (Maximum) für schriftliche Gebote nötig, 
		  für telefonische Gebote optional als Sicherheitsgebot

Von allen Kunden müssen wir eine Kopie/Scan des Ausweises archivieren.
Folgende Dokumente werden benötigt:
•	 gültiger amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass, Vorder- und 

Rückseite), inkl. gültiger Meldeadresse oder ggfs. mit zusätzlichem Adressnachweis
•	 von Unternehmen zusätzlich ein Handelsregisterauszug mit Angabe der wirtschaft-

lich Berechtigten

Datum, Unterschrift

Versand
Ich hole die Objekte nach telefonischer Voranmeldung ab in

  München      Hamburg      Berlin      Köln

	 Ich bitte um Zusendung.

Rechnung

	 Für Unternehmen: Ich wünsche die Rechnung mit ausgewiesener  
	 Umsatzsteuer (vornehmlich für gewerbliche Käufer/Export).

	 Bitte schicken Sie mir die Rechung künftig als PDF an:

E-Mail

Abweichende Lieferanschrift

Name	 Vorname	 c/o Firma

Straße	 PLZ, Ort	 Land

Rechnungsanschrift

Name	 Vorname	 c/o Firma

Straße	 PLZ, Ort	 Land

E-Mail	 	 USt-ID-Nr.

Telefon (privat)	 Telefon (Büro)	 Fax

Kundennummer

Aufträge	 Auktionen  |  | 

Ich habe Kenntnis davon, dass Ketterer Kunst gesetzlich verpflichtet ist, gemäß den 
Bestimmungen des GwG eine Identifizierung des Vertragspartners, gegebenenfalls für 
diesen auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte vorzunehmen. Gemäß §11 
GwG ist Ketterer Kunst dabei verpflichtet, meine und/oder deren Personalien, sowie 
weitere Daten vollständig aufzunehmen und eine Kopie/Scan u.a. zu  archivieren. Ich 
versichere, dass ich oder die Person, die ich vertrete und die ich namentlich bekannt-
gegeben habe, wirtschaftlich Berechtigte/r im Sinne von § 3 GwG bin bzw. ist.

Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche Versteigerung, bei der das Verbrauchs
güterkaufrecht ( §§ 474 BGB) nicht anwendbar ist.

  Ich biete privat.       Ich biete für ein Unternehmen.

Bitte beachten Sie die Änderung 
des Aufgelds (5.5) in unseren 
Versteigerungsbedingungen 
zum 15.10.25.
Please note the change in 
buyer‘s premium (5.5) in our 
terms of public auction. 



V E R S T E I G E R U N G S B E D I N G U N G E N

1. Allgemeines

1.1 Die Ketterer Kunst GmbH & Co. KG mit Sitz in München (im 
folgenden „Versteigerer“) versteigert grundsätzlich als Kommis­
sionär im eigenen Namen und für Rechnung der Einlieferer (im 
folgenden „Kommittenten“), die unbenannt bleiben. Im Eigentum 
des Versteigerers befindliche Gegenstände (Eigenware) werden 
im eigenen Namen und für eigene Rechnung versteigert. Auch für 
die Versteigerung dieser Eigenware gelten diese Versteigerungs­
bedingungen, insbesondere ist auch hierfür das Aufgeld (unten 
Ziff. 5.5) zu entrichten.

1.2 Die Versteigerung wird durch eine natürliche Person, die im 
Besitz einer Versteigerungserlaubnis ist, durchgeführt; die Bestim­
mung dieser Person obliegt dem Versteigerer. Der Versteigerer bzw. 
der Auktionator ist berechtigt geeignete Vertreter gemäß § 47 GewO 
einzusetzen, die die Auktion durchführen. Ansprüche aus der Ver­
steigerung und im Zusammenhang mit dieser bestehen nur gegen­
über dem Versteigerer.

1.3 Der Versteigerer behält sich vor, Katalognummern zu verbinden, 
zu trennen, in einer anderen als der im Katalog vorgesehenen 
Reihenfolge aufzurufen oder zurückzuziehen.

1.4 Sämtliche zur Versteigerung kommenden Objekte können vor 
der Versteigerung beim Versteigerer besichtigt werden. Dies gilt 
auch bei der Teilnahme an Auktionen, bei denen der Bieter zusätz­
lich per Internet mitbieten kann (so genannten Live-Auktionen). 
Ort und Zeit kann der jeweiligen Ankündigung im Internetauftritt 
des Versteigerers entnommen werden. Ist dem Bieter (insbesonde­
re dem Bieter in einer Live- Auktion) die Besichtigung zeitlich nicht 
(mehr) möglich, da beispielsweise die Auktion bereits begonnen hat, 
so verzichtet er mit dem Bietvorgang auf sein Besichtigungsrecht.

1.5 Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist der Versteigerer verpflich­
tet, den Erwerber bzw. den an einem Erwerb Interessierten sowie 
ggf. einen für diese auftretenden Vertreter und den „wirtschaftlich 
Berechtigten“ i.S.v. § 3 GwG zum Zwecke der Auftragsdurchführung 
zu identifizieren sowie die erhobenen Angaben und eingeholten 
Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren. Der vorbezeich­
nete Erwerber bzw. zum Erwerb Interessierte, bzw. dessen Vertreter 
sind hierbei zur Mitwirkung verpflichtet, insbesondere zur Vorlage 
der erforderlichen Legitimationspapiere, insbesondere anhand 
eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen 
anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder 
Pass- oder Ausweisersatzes. Der Versteigerer ist berechtigt, sich 
hiervon eine Kopie unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu fertigen. Bei juristischen Personen oder Personen­
gesellschaften ist der Auszug aus dem Handels- oder Genossen­
schaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder 
Verzeichnis anzufordern. Der Erwerber, bzw. an dem Erwerb Interes­
sierte, versichern, dass die von ihnen zu diesem Zweck vorgelegten 
Legitimationspapiere und erteilten Auskünfte zutreffend sind und 
er, bzw. der von ihm Vertretene „wirtschaftlich Berechtigter“ nach 
§ 3 GwG ist.

2. Aufruf / Versteigerungsablauf / Zuschlag

2.1 Der Aufruf erfolgt in der Regel zum unteren Schätzpreis, in 
Ausnahmefällen auch darunter. Gesteigert wird nach Ermessen 
des Versteigerers, im Allgemeinen in 10 %-Schritten.

2.2 Der Versteigerer kann ein Gebot ablehnen; dies gilt insbeson­
dere dann, wenn ein Bieter, der dem Versteigerer nicht bekannt ist 
oder mit dem eine Geschäftsverbindung noch nicht besteht, nicht 
spätestens bis zum Beginn der Versteigerung Sicherheit leistet. 
Ein Anspruch auf Annahme eines Gebotes besteht allerdings auch 
im Fall einer Sicherheitsleistung nicht.

2.3 Will ein Bieter Gebote im Namen eines anderen abgeben, muss 
er dies vor Versteigerungsbeginn unter Nennung von Namen und 
Anschriften des Vertretenen und unter Vorlage einer schriftlichen 
Vertretervollmacht mitteilen. Bei der Teilnahme als Telefonbieter 
oder als Bieter in einer Live-Auktion (vgl. Definition Ziffer 1.4) ist 
eine Vertretung nur möglich, wenn die Vertretervollmacht dem 
Versteigerer mindestens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung 
(= erster Aufruf) in Schriftform vorliegt. Anderenfalls haftet der 
Vertreter für sein Gebot, wie wenn er es in eigenem Namen abge­
geben hätte, dem Versteigerer wahlweise auf Erfüllung oder Scha­
densersatz.

2.4 Ein Gebot erlischt außer im Falle seiner Ablehnung durch den 
Versteigerer dann, wenn die Versteigerung ohne Erteilung des 
Zuschlags geschlossen wird oder wenn der Versteigerer den Gegen­
stand erneut aufruft; ein Gebot erlischt nicht durch ein nachfol­
gendes unwirksames Übergebot.

2.5 Ergänzend gilt für schriftliche Gebote: Diese müssen spätestens 
am Tag der Versteigerung eingegangen sein und den Gegenstand 
unter Aufführung der Katalognummer und des gebotenen Preises, 
der sich als Zuschlagssumme ohne Aufgeld und Umsatzsteuer 
versteht, benennen; Unklarheiten oder Ungenauigkeiten gehen zu 
Lasten des Bieters.

Stimmt die Bezeichnung des Versteigerungsgegenstandes mit der 

angegebenen Katalognummer nicht überein, ist die Katalognum­
mer für den Inhalt des Gebotes maßgebend. Der Versteigerer ist 
nicht verpflichtet, den Bieter von der Nichtberücksichtigung seines 
Gebotes in Kenntnis zu setzen. Jedes Gebot wird vom Versteigerer 
nur mit dem Betrag in Anspruch genommen, der erforderlich ist, 
um andere Gebote zu überbieten.

2.6 Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines 
Gebotes kein Übergebot abgegeben wird. Unbeschadet der Mög­
lichkeit, den Zuschlag zu verweigern, kann der Versteigerer unter 
Vorbehalt zuschlagen; das gilt insbesondere dann, wenn der vom 
Kommittenten genannte Mindestzuschlagspreis nicht erreicht ist. 
In diesem Fall erlischt das Gebot mit Ablauf von 4 Wochen ab dem 
Tag des Zuschlags, es sei denn, der Versteigerer hat dem Bieter 
innerhalb dieser Frist die vorbehaltlose Annahme des Gebotes 
mitgeteilt.

2.7 Geben mehrere Bieter gleich hohe Gebote ab, kann der Verstei­
gerer nach freiem Ermessen einem Bieter den Zuschlag erteilen oder 
durch Los über den Zuschlag entscheiden. Hat der Versteigerer ein 
höheres Gebot übersehen oder besteht sonst Zweifel über den 
Zuschlag, kann er bis zum Abschluss der Auktion nach seiner Wahl 
den Zuschlag zugunsten eines bestimmten Bieters wiederholen 
oder den Gegenstand erneut ausbieten; in diesen Fällen wird ein 
vorangegangener Zuschlag unwirksam.

2.8 Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung.

3. Besondere Bedingungen für schriftliche Angebote, Telefon­
bieter, Angebote in Textform und über das Internet, Teilnahme 
an Live-Auktionen, Nachverkauf

3.1 Der Versteigerer ist darum bemüht, schriftliche Angebote, 
Angebote in Textform, übers Internet oder fernmündliche Ange­
bote, die erst am Tag der Versteigerung bei ihm eingehen und der 
Anbietende in der Versteigerung nicht anwesend ist, zu berück­
sichtigen. Der Anbietende kann jedoch keinerlei Ansprüche daraus 
herleiten, wenn der Versteigerer diese Angebote in der Versteige­
rung nicht mehr berücksichtigt, gleich aus welchem Grund.

3.2 Sämtliche Angebote in Abwesenheit nach vorausgegangener 
Ziffer, auch 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung werden recht­
lich grundsätzlich gleich behandelt wie Angebote aus dem Verstei­
gerungssaal. Der Versteigerer übernimmt jedoch hierfür keinerlei 
Haftung.

3.3 Es ist grundsätzlich nach allgemeinem Stand der Technik nicht 
möglich, Soft- und Hardware vollständig fehlerfrei zu entwickeln 
und zu unterhalten. Ebenso ist es nicht möglich Störungen und 
Beeinträchtigungen im Internet und Telefonverkehr zu 100 % aus­
zuschließen. Demzufolge kann der Versteigerer keine Haftung und 
Gewähr für die dauernde und störungsfreie Verfügbarkeit und 
Nutzung der Websites, der Internet- und der Telefonverbindung 
übernehmen, vorausgesetzt dass er diese Störung nicht selbst zu 
vertreten hat. Maßgeblich ist der Haftungsmaßstab nach Ziffer 10 
dieser Bedingungen. Der Anbieter übernimmt daher unter diesen 
Voraussetzungen auch keine Haftung dafür, dass aufgrund vorbe­
zeichneter Störung ggfls. keine oder nur unvollständige, bzw. ver­
spätete Gebote abgegeben werden können, die ohne Störung zu 
einem Vertragsabschluss geführt hätten. Der Anbieter übernimmt 
demgemäß auch keine Kosten des Bieters, die ihm aufgrund dieser 
Störung entstanden sind. Der Versteigerer wird während der Ver­
steigerung die ihm vertretbaren Anstrengungen unternehmen, den 
Telefonbieter unter der von ihm angegebenen Telefonnummer zu 
erreichen und ihm damit die Möglichkeit des telefonischen Gebots 
zu geben. Der Versteigerer ist jedoch nicht verantwortlich dafür, 
dass er den Telefonbieter unter der von ihm angegebenen Nummer 
nicht erreicht, oder Störungen in der Verbindung auftreten.

3.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Telefongespräche 
mit dem Telefonbieter während der Auktion zu Dokumentations- 
und Beweiszwecken aufgezeichnet werden können und ausschließ­
lich zur Abwicklung des Auftrages bzw. zur Entgegennahme von 
Angeboten, auch wenn sie nicht zum Abschluss des Auftrages 
führen, verwendet werden können.

Sollte der Telefonbieter damit nicht einverstanden sein, so hat er 
spätestens zu Beginn des Telefonats den/die Mitarbeiter/-in darauf 
hinzuweisen.

Der Telefonbieter wird über diese in Ziffer 3.4 aufgeführten Moda­
litäten zusätzlich rechtzeitig vor Stattfinden der Versteigerung in 
Schrift- oder Textform, ebenso zu Beginn des Telefonats aufgeklärt.

3.5 Beim Einsatz eines Währungs(um)rechners (beispielsweise bei 
der Live-Auktion) wird keine Haftung für die Richtigkeit der Wäh­
rungsumrechnung gegeben. Im Zweifel ist immer der jeweilige 
Gebotspreis in EURO maßgeblich.

3.6 Der Bieter in der Live Auktion verpflichtet sich, sämtliche Zu­
gangsdaten zu seinem Benutzerkonto geheim zu halten und hin­
reichend vor dem Zugriff durch Dritte zu sichern. Dritte Personen 
sind sämtliche Personen mit Ausnahme des Bieters selbst. Der 
Versteigerer ist unverzüglich zu informieren, wenn der Bieter 
Kenntnis davon erlangt, dass Dritte die Zugangsdaten des Bieters 

missbraucht haben. Der Bieter haftet für sämtliche Aktivitäten, die 
unter Verwendung seines Benutzerkontos durch Dritte vorgenom­
men werden, wie wenn er diese Aktivität selbst vorgenommen hätte.

3.7 Angebote nach der Versteigerung, der so genannte Nachver­
kauf, sind möglich. Sie gelten, soweit der Einlieferer dies mit dem 
Versteigerer vereinbart hat, als Angebote zum Abschluss eines Kauf­
vertrages im Nachverkauf. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn 
der Versteigerer dieses Angebot annimmt. Die Bestimmungen dieser 
Versteigerungsbedingungen gelten entsprechend, sofern es sich 
nicht ausschließlich um Bestimmungen handelt, die den auktions­
spezifischen Ablauf innerhalb einer Versteigerung betreffen.

4. Gefahrenübergang / Kosten der Übergabe und Versendung

4.1 Mit Erteilung des Zuschlags geht die Gefahr, insbesondere die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech­
terung des Versteigerungsgegenstandes auf den Käufer über, der 
auch die Lasten trägt.

4.2 Die Kosten der Übergabe, der Abnahme und der Versendung 
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort trägt der Käufer, 
wobei der Versteigerer nach eigenem Ermessen Versandart und 
Versandmittel bestimmt.

4.3 Ab dem Zuschlag lagert der Versteigerungsgegenstand auf 
Rechnung und Gefahr des Käufers beim Versteigerer, der berech­
tigt, aber nicht verpflichtet ist, eine Versicherung abzuschließen 
oder sonstige wertsichernde Maßnahmen zu treffen. Er ist jeder­
zeit berechtigt, den Gegenstand bei einem Dritten für Rechnung 
des Käufers einzulagern; lagert der Gegenstand beim Versteigerer, 
kann dieser Zahlung eines üblichen Lagerentgelts (zzgl. Bearbeitungs­
kosten) verlangen.

5. Kaufpreis / Fälligkeit / Abgaben

5.1 Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag (beim Nachverkauf, vgl. 
Ziffer 3.7, mit der Annahme des Angebots durch den Versteigerer) 
fällig. Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte 
Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum vorbehalten.

5.2 Zahlungen des Käufers sind grundsätzlich nur durch Überwei­
sung an den Versteigerer auf das von ihm angegebene Konto zu 
leisten. Die Erfüllungswirkung der Zahlung tritt erst mit endgültiger 
Gutschrift auf dem Konto des Versteigerers ein.

Alle Kosten und Gebühren der Überweisung (inkl. der dem Verstei­
gerer abgezogenen Bankspesen) gehen zu Lasten des Käufers, 
soweit gesetzlich zulässig und nicht unter das Verbot des § 270a 
BGB fallend.

5.3 Es wird, je nach Vorgabe des Einlieferers, differenz- oder regel­
besteuert verkauft. Die Besteuerungsart kann vor dem Kauf erfragt 
werden. Sie ist auch bei den jeweiligen Objekten angegeben, im 
Katalog mit den Buchstaben „D“ für Differenzbesteuerung und 
„R“ für Regelbesteuerung gekennzeichnet.

5.4 Besteuerung

5.4.1 Der Zuschlagspreis (Hammerpreis) versteht sich bei der Regel­
besteuerung zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, deren Höhe 
sich nach der steuerlichen Einordnung des jeweiligen Kunstwerks 
richtet (vgl. Ziffer 5.4.2).

5.4.2 Abhängig von Art und Beschaffenheit des Werkes kann ent­
weder der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % (z. B. für gedruckte 
Bücher und bestimmte Originalkunstwerke i. S. d. § 12 Abs. 2 Nr. 1 
UStG i.V.m. Anlage 2) oder der Regelsteuersatz von 19 % zur Anwen­
dung kommen.

5.4.3 Der jeweils zutreffende Umsatzsteuersatz ist im Katalog 
bzw. Online-Angebot individuell ausgewiesen.

5.4.4 Bei Anwendung der Differenzbesteuerung nach § 25a UStG 
erfolgt kein gesonderter Umsatzsteuerausweis. In diesen Fällen 
ist die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % 
im Kaufpreis enthalten,

5.5 Käuferaufgeld

5.5.1 Gegenstände, die im Katalog mit „D“ gekennzeichnet sind, 
unterliegen der Differenzbesteuerung. Bei der Differenzbesteue­
rung wird pro Einzelobjekt zusätzlich ein Aufgeld, wie folgt erhoben:

– Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 34 %.

– Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, 
wird ein Aufgeld von 29 % berechnet und zu dem Aufgeld, das bis 
zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzu­
addiert.

– Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro über­
steigt, wird ein Aufgeld von 22 % berechnet und zu dem Aufgeld, 
das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, 
hinzuaddiert.

5.5.2 Gegenstände, die im Katalog mit „N“ gekennzeichnet sind, 
wurden zum Verkauf in die EU eingeführt. Diese werden differenz­
besteuert angeboten. Bei diesen wird zusätzlich zum Aufgeld die 

Bitte beachten Sie die Änderung des Aufgelds (5.5) in unseren Versteigerungsbedingungen zum 15.10.25.



vom Versteigerer verauslagte Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 
derzeit 19 % der Rechnungssumme erhoben.

5.5.3 Bei im Katalog mit „R“ gekennzeichneten Gegenstände wird 
Regelbesteuerung vorgenommen. Demgemäß besteht der Kauf­
preis aus Zuschlagspreis und einem Aufgeld pro Einzelobjekt, das 
wie folgt erhoben wird:

– Zuschlagspreis bis 1.000.000 Euro: hieraus Aufgeld 29 %.

– Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 1.000.000 Euro übersteigt, 
wird ein Aufgeld von 23 % erhoben und zu dem Aufgeld, das bis zu 
dem Teil des Zuschlagspreises bis 1.000.000 Euro anfällt, hinzu­
addiert.

– Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 4.000.000 Euro über­
steigt, wird ein Aufgeld von 15 % erhoben und zu dem Aufgeld, das 
bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis 4.000.000 Euro anfällt, 
hinzuaddiert.

– Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die jeweils gesetz­
liche Umsatzsteuer, siehe Ziffer 5.4.2, erhoben.

Für Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, kann 
die Regelbesteuerung angewendet werden.

5.6 Folgerecht

Für folgerechtspflichtige Original-Werke der Bildenden Kunst und 
Fotografie lebender Künstler oder von Künstlern, die vor weniger 
als 70 Jahren verstorben sind, wird zur Abgeltung der beim Ver­
steigerer gemäß §26 UrhG anfallenden und abzuführenden Folge­
rechtsvergütung zusätzlich eine Folgerechtsvergütung in Höhe der 
in § 26 Abs. 2 UrhG ausgewiesenen Prozentsätze erhoben, derzeit 
wie folgt:

4 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses ab 400 Euro bis zu 
50.000 Euro, weitere 3 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses 
von 50.000,01 bis 200.000 Euro, weitere 1 Prozent für den Teil des 
Veräußerungserlöses von 200.000,01 bis 350.000 Euro, weitere 
0,5 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses von 350.000,01 
bis 500.000 Euro und weitere 0,25 Prozent für den Teil des Veräu­
ßerungserlöses über 500.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung aus einer Weiterver­
äußerung beträgt höchstens 12.500 Euro.

5.7 Ausfuhrlieferungen in EU-Länder sind bei Vorlage der VAT-
Nummer von der Umsatzsteuer befreit. Ausfuhrlieferungen in 
Drittländer (außerhalb der EU) sind von der Mehrwertsteuer be­
freit; werden die ersteigerten Gegenstände vom Käufer ausgeführt, 
wird diesem die Umsatzsteuer erstattet, sobald dem Versteigerer 
der Ausfuhrnachweis vorliegt.

6. Vorkasse, Eigentumsvorbehalt

6.1 Der Versteigerer ist nicht verpflichtet, den Versteigerungsge­
genstand vor Bezahlung aller vom Käufer geschuldeten Beträge 
herauszugeben.

6.2 Das Eigentum am Kaufgegenstand geht erst mit vollständiger 
Bezahlung des geschuldeten Rechnungsbetrags auf den Käufer über. 
Falls der Käufer den Kaufgegenstand zu einem Zeitpunkt bereits 
weiterveräußert hat, zu dem er den Rechnungsbetrag des Verstei­
gerers noch nicht oder nicht vollständig bezahlt hat, tritt der Käu­
fer sämtliche Forderungen aus diesem Weiterverkauf bis zur Höhe 
des noch offenen Rechnungsbetrages an den Versteigerer ab. Der 
Versteigerer nimmt diese Abtretung an.

6.3 Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, 
der bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner gewerb­
lichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der 
Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verstei­
gerers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung 
und weiteren Versteigerungsgegenständen bis zum Ausgleich von 
im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen.

7. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

7.1 Der Käufer kann gegenüber dem Versteigerer nur mit unbe­
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

7.2 Zurückbehaltungsrechte des Käufers sind ausgeschlossen. 
Zurückbehaltungsrechte des Käufers, der nicht Unternehmer i.S.d. 
§ 14 BGB ist, sind nur dann ausgeschlossen, soweit sie nicht auf 
demselben Vertragsverhältnis beruhen.

8. Zahlungsverzug, Rücktritt, Ersatzansprüche des Versteigerers

8.1 Befindet sich der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, kann der 
Versteigerer unbeschadet weitergehender Ansprüche Verzugszinsen 
in Höhe des banküblichen Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite 
verlangen, mindestens jedoch in Höhe des jeweiligen gesetzlichen 
Verzugszins nach §§ 288, 247 BGB. Mit dem Eintritt des Verzugs 
werden sämtliche Forderungen des Versteigerers sofort fällig.

8.2 Verlangt der Versteigerer wegen der verspäteten Zahlung 
Schadensersatz statt der Leistung und wird der Gegenstand noch­

mals versteigert, so haftet der ursprüngliche Käufer, dessen Rech­
te aus dem vorangegangenen Zuschlag erlöschen, auf den dadurch 
entstandenen Schaden, wie z.B. Lagerhaltungskosten, Ausfall und 
entgangenen Gewinn. Er hat auf einen eventuellen Mehrerlös, der 
auf der nochmaligen Versteigerung erzielt wird, keinen Anspruch 
und wird auch zu einem weiteren Gebot nicht zugelassen.

8.3 Der Käufer hat seine Erwerbung unverzüglich, spätestens 1 
Monat nach Zuschlag, beim Versteigerer abzuholen. Gerät er mit 
dieser Verpflichtung in Verzug und erfolgt eine Abholung trotz 
erfolgloser Fristsetzung nicht, oder verweigert der Käufer ernsthaft 
und endgültig die Abholung, kann der Versteigerer vom Kaufver­
trag zurücktreten und Schadensersatz verlangen mit der Maßgabe, 
dass er den Gegenstand nochmals versteigern und seinen Schaden 
in derselben Weise wie bei Zahlungsverzug des Käufers geltend 
machen kann, ohne dass dem Käufer ein Mehrerlös aus der erneu­
ten Versteigerung zu steht. Darüber hinaus schuldet der Käufer im 
Verzug auch angemessenen Ersatz aller durch den Verzug beding­
ter Beitreibungskosten.

8.4 Der Versteigerer ist berechtigt vom Vertrag zurücktreten, wenn 
sich nach Vertragsschluss herausstellt, dass er aufgrund einer 
gesetzlichen Bestimmung oder behördlichen Anweisung zur Durch­
führung des Vertrages nicht berechtigt ist bzw. war oder ein wichti­
ger Grund besteht, der die Durchführung des Vertrages für den 
Versteigerer auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belan­
ge des Käufers unzumutbar werden lässt. Ein solcher wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor bei Anhaltspunkten für das Vorliegen 
von Tatbeständen nach den §§ 1 Abs. 1 oder 2 des Geschäfts i.S.d. 
Geldwäschegesetzes (GwG) oder bei fehlender, unrichtiger oder 
unvollständiger Offenlegung von Identität und wirtschaftlichen 
Hintergründen des Geschäfts i.S.d. Geldwäschegesetzes (GwG) 
sowie unzureichender Mitwirkung bei der Erfüllung der aus dem 
Geldwäschegesetz (GwG) folgenden Pflichten, unabhängig ob 
durch den Käufer oder den Einlieferer. Der Versteigerer wird sich 
ohne schuldhaftes Zögern um Klärung bemühen, sobald er von 
den zum Rücktritt berechtigten Umständen Kenntnis erlangt.

9. Gewährleistung

9.1 Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände können 
vor der Versteigerung besichtigt und geprüft werden. Sie sind ge­
braucht und werden ohne Haftung des Versteigerers für Sachmän­
gel und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung zugeschlagen. 
Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch gegenüber dem Käufer 
bei Sachmängeln, welche den Wert oder die Tauglichkeit des Ob­
jekts aufheben oder nicht unerheblich mindern und die der Käufer 
ihm gegenüber innerhalb von 12 Monaten nach Zuschlag geltend 
macht, seine daraus resultierenden Ansprüche gegenüber dem 
Einlieferer abzutreten, bzw., sollte der Käufer das Angebot auf 
Abtretung nicht annehmen, selbst gegenüber dem Einlieferer gel­
tend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des 
Einlieferers durch den Versteigerer, kehrt der Versteigerer dem 
Käufer den daraus erzielten Betrag bis ausschließlich zur Höhe des 
Zuschlagspreises Zug um Zug gegen Rückgabe des Gegenstandes 
aus. Zur Rückgabe des Gegenstandes ist der Käufer gegenüber dem 
Versteigerer dann nicht verpflichtet, wenn der Versteigerer selbst 
im Rahmen der Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem 
Einlieferer, oder einem sonstigen Berechtigten nicht zur Rückgabe 
des Gegenstandes verpflichtet ist. Diese Rechte (Abtretung oder 
Inanspruchnahme des Einlieferers und Auskehrung des Erlöses) 
stehen dem Käufer nur zu, soweit er die Rechnung des Versteige­
rers vollständig bezahlt hat. Zur Wirksamkeit der Geltendmachung 
eines Sachmangels gegenüber dem Versteigerer ist seitens des 
Käufers die Vorlage eines Gutachtens eines anerkannten Sachver­
ständigen (oder des Erstellers des Werkverzeichnisses, der Erklä­
rung des Künstlers selbst oder der Stiftung des Künstlers) erfor­
derlich, welches den Mangel nachweist. Der Käufer bleibt zur 
Entrichtung des Aufgeldes als Dienstleistungsentgelt verpflichtet.

9.2 Die gebrauchten Sachen werden in einer öffentlichen Verstei­
gerung verkauft, an der der Bieter/Käufer persönlich teilnehmen 
kann. Ist der Bieter/Käufer gleichzeitig Verbraucher i.S.d. § 13 BGB 
wird er auf folgendes ausdrücklich hingewiesen:

Da er in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung i.S.v. § 312g 
Abs. 2 Nr. 10 BGB ein Werk ersteigert, das eine gebrauchte Sache 
darstellt, finden die Vorschriften des Verbrauchsgüterkaufs, also die 
Vorschriften der §§ 474 ff. BGB auf diesen Kauf keine Anwendung.

Unter einer „öffentlich zugänglichen Versteigerung“ i.S.v. § 312g 
Abs. 2 Nr. 10 BGB versteht man eine solche Vermarktungsform, bei 
der der Verkäufer Verbrauchern, die persönlich anwesend sind, 
oder denen diese Möglichkeit gewährt wird, Waren oder Dienst­
leistungen anbietet und zwar in einem vom Versteigerer durchge­
führten, auf konkurrierenden Geboten basierendem transparenten 
Verfahren, bei dem der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, zum 
Erwerb der Waren oder Dienstleistung verpflichtet ist. Da die 
Möglichkeit der persönlichen Anwesenheit für die Ausnahme des 
§ 474 Abs. 2 S. 2 BGB ausreicht, kommt es nicht darauf an, dass ein 
oder mehrere Verbraucher an der Versteigerung tatsächlich teil­
genommen haben. Auch die Versteigerung über eine Online-

Plattform ist daher als eine öffentlich zugängliche Versteigerung 
anzusehen, wenn die Möglichkeit der persönlichen Anwesenheit 
der Verbraucher gewährleistet ist.

Daher gelten insbesondere die in diesen Bedingungen aufgeführten 
Gewährleistungsausschlüsse und - beschränkungen auch gegen­
über einem Verbraucher.

9.3 Die nach bestem Wissen und Gewissen erfolgten Katalogbe­
schreibungen und –abbildungen, sowie Darstellungen in sonstigen 
Medien des Versteigerers (Internet, sonstige Bewerbungen u.a.) 
begründen keine Garantie und sind keine vertraglich vereinbarten 
Beschaffenheiten i.S.d. § 434 BGB, sondern dienen lediglich der 
Information des Bieters/Käufers, es sei denn, eine Garantie wird 
vom Versteigerer für die entsprechende Beschaffenheit bzw. Eigen­
schaft ausdrücklich und schriftlich übernommen. Dies gilt auch 
für Expertisen. Die im Katalog und Beschreibungen in sonstigen 
Medien (Internet, sonstige Bewerbungen u.a.) des Versteigerers 
angegebenen Schätzpreise dienen - ohne Gewähr für die Richtig­
keit - lediglich als Anhaltspunkt für den Verkehrswert der zu ver­
steigernden Gegenstände. Die Tatsache der Begutachtung durch 
den Versteigerer als solche stellt keine Beschaffenheit bzw. Eigen­
schaft des Kaufgegenstands dar.

9.4 In manchen Auktionen (insbesondere bei zusätzlichen Live­
Auktionen) können Video- oder Digitalabbildungen der Kunstob­
jekte erfolgen. Hierbei können Fehler bei der Darstellung in Größe, 
Qualität, Farbgebung u.ä. alleine durch die Bildwiedergabe entste­
hen. Hierfür kann der Versteigerer keine Gewähr und keine Haftung 
übernehmen. Ziffer 10 gilt entsprechend.

10. Haftung

Schadensersatzansprüche des Käufers gegen den Versteigerer, 
seine gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer, Erfüllungs- oder Ver­
richtungsgehilfen sind - gleich aus welchem Rechtsgrund und auch 
im Fall des Rücktritts des Versteigerers nach Ziff. 8.4 - ausgeschlos­
sen. Dies gilt nicht für Schäden, die auf einem vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verhalten des Versteigerers, seiner gesetzlichen 
Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenfalls gilt der 
Haftungsausschluss nicht bei der Übernahme einer Garantie oder 
der fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, jedoch 
in letzterem Fall der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertrags­
schluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Die Haftung 
des Versteigerers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt.

11. Datenschutz

Auf die jeweils gültigen Datenschutzbestimmungen des Ver- 
steigerers wird ausdrücklich hingewiesen. Sie finden sich sowohl 
im jeweiligen Auktionskatalog veröffentlicht, als auch als Aus- 
hang im Auktionssaal und im Internet veröffentlicht unter  
www.kettererkunst.de/datenschutz/index.php. Sie sind Vertrags­
bestandteil und Grundlage jedes geschäftlichen Kontaktes, auch 
in der Anbahnungsphase.

12. Schlussbestimmungen

12.1 Fernmündliche Auskünfte des Versteigerers während oder 
unmittelbar nach der Auktion über die Versteigerung betreffende 
Vorgänge - insbesondere Zuschläge und Zuschlagspreise - sind nur 
verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.

12.2 Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung des Schriftformerfor­
dernisses.

12.3 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, mit juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und mit öffentlichem-rechtlichem Sonder­
vermögen wird zusätzlich vereinbart, dass Erfüllungsort und Ge­
richtsstand München ist. München ist ferner stets dann Gerichtsstand, 
wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

12.4 Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Versteigerer und 
dem Bieter/Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

12.5 Streitbeilegungsverfahren:

Der Anbieter ist weder gesetzlich verpflichtet noch freiwillig einem 
Streitbeilegungsverfahren (z.B. Art. 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbei­
legungsgesetz (VSBG)) vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
beigetreten und somit auch nicht bereit an einem solchen Verfahren 
teilzunehmen.

12.6 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Versteigerungs­
bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen davon unberührt. Es gilt § 306 Abs. 2 BGB.

12.7 Diese Versteigerungsbedingungen enthalten eine deutsche 
und eine englische Fassung. Maßgebend ist stets die deutsche Fas­
sung, wobei es für Bedeutung und Auslegung der in diesen Ver­
steigerungsbedingungen verwendeten Begriffe ausschließlich auf 
deutsches Recht ankommt.

(Stand: 10/2025)



D A T E N S C H U T Z E R K L Ä R U N G

Ketterer Kunst GmbH & Co. KG München

Anwendungsbereich:

Nachfolgende Regelungen zum Datenschutz erläutern den Umgang 
mit Ihren personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung für 
unsere Dienstleistungen, die wir Ihnen einerseits von uns anbieten, 
wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und die Sie uns andererseits 
bei der Anmeldung mitteilen, wenn Sie unsere weiteren Leistungen 
in Anspruch nehmen.

Verantwortliche Stelle:

Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO* und sonstigen daten­
schutzrelevanten Vorschriften ist:

Ketterer Kunst GmbH & Co. KG 
Joseph-Wild-Str. 18, D-81829 München 

Sie erreichen uns postalisch unter der obigen Anschrift, oder
telefonisch unter: +49 89 55 244-0
per Fax unter: +49 89 55 244-166
per E-Mail unter: infomuenchen@kettererkunst.de

Begriffsbestimmungen nach der DSGVO für Sie transparent erläutert:

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 
„betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natür­
liche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaft­
lichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 
sind, identifiziert werden kann.

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfah­
ren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zu­
sammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die An­
passung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Ver­
wendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Ver­
knüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

Einwilligung

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den 
bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich 
abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die be­
troffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

Diese benötigen wir von Ihnen dann zusätzlich – wobei deren 
Abgabe von Ihnen völlig freiwillig ist - für den Fall, dass wir Sie nach 
personenbezogenen Daten fragen, die entweder für die Erfüllung 
eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah­
men nicht erforderlich sind, oder auch die anderen Erlaubnistatbe­
stände des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit c) – f) DSGVO nicht gegeben wären.

Sollte eine Einwilligung erforderlich sein, werden wir Sie gesondert 
darum bitten. Sollten Sie diese Einwilligung nicht abgeben, werden 
wir selbstverständlich solche Daten keinesfalls verarbeiten. 

Personenbezogene Daten, die Sie uns für die Erfüllung eines Ver­
trages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen geben, 
die hierfür erforderlich sind und die wir entsprechend dafür ver­
arbeiten, sind beispielsweise 

•	 Ihre Kontaktdaten wie Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Steuer­
nummer u.a., und soweit für finanzielle Transaktionen erforder­
lich, Finanzinformationen, wie Kreditkarten- oder Bankdaten;

•	 Versand- und Rechnungsdaten, Angaben welche Versteuerungs­
art Sie wünschen (Regel- oder Differenzbesteuerung) und an­
dere Informationen, die Sie für den Erwerb, das Anbieten bzw. 
sonstiger Leistungen unseres Hauses oder den Versand eines 
Objektes angeben;

•	 Transaktionsdaten auf Basis Ihrer vorbezeichneten Aktivitäten;

•	 weitere Informationen, um die wir Sie bitten können, um sich 
beispielsweise zu authentifizieren, falls dies für die ordnungs­
gemäße Vertragsabwicklung erforderlich ist (Beispiele: Ausweis­
kopie, Handelsregisterauszug, Rechnungskopie, Beantwortung 
von zusätzlichen Fragen, um Ihre Identität oder die Eigentums­
verhältnisse an einem von Ihnen angebotenen Objekte über­
prüfen zu können). Teilweise sind wir dazu auch gesetzlich 
verpflichtet, vgl. § 2 Abs. 1 Ziffer 16 GwG und dies bereits schon 
in einem vorvertraglichen Stadium.

Gleichzeitig sind wir im Rahmen der Vertragsabwicklung und zur 
Durchführung vertragsanbahnender Maßnahmen berechtigt, an­

dere ergänzende Informationen von Dritten einzuholen (z.B.: Wenn 
Sie Verbindlichkeiten bei uns eingehen, so sind wir generell berech­
tigt Ihre Kreditwürdigkeit im gesetzlich erlaubten Rahmen über eine 
Wirtschaftsauskunftei überprüfen zu lassen. Diese Erforderlichkeit 
ist insbesondere durch die Besonderheit des Auktionshandels 
gegeben, da Sie mit Ihrem Gebot und dem Zuschlag dem Vorbieter 
die Möglichkeit nehmen, das Kunstwerk zu erstehen. Damit kommt 
Ihrer Bonität, über die wir stets höchste Verschwiegenheit bewah­
ren, größte Bedeutung zu.).

Registrierung/Anmeldung/Angabe von personenbezogenen Daten 
bei Kontaktaufnahme

Sie haben die Möglichkeit, sich bei uns direkt (im Telefonat, posta­
lisch, per E-Mail oder per Fax), oder auf unseren Internetseiten 
unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren. 

So z.B. wenn Sie an Internetauktionen teilnehmen möchten oder/
und sich für bestimmte Kunstwerke, Künstler, Stilrichtungen, Epo­
chen u.a. interessieren, oder uns bspw. Kunstobjekte zum Kauf 
oder Verkauf anbieten wollen. 

Welche personenbezogenen Daten Sie dabei an uns übermitteln, 
ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die wir für die Regis­
trierung bzw. Ihre Anfragen verwenden, oder den Angaben, um 
die wir Sie bitten, oder die Sie uns freiwillig übermitteln. Die von 
Ihnen hierfür freiwillig ein- bzw. angegebenen personenbezogenen 
Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei uns 
und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. 

Wir sind berechtigt die Weitergabe an einen oder mehrere Auftrags­
verarbeiter zu veranlassen, der die personenbezogenen Daten 
ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.

Durch Ihre Interessenbekundung an bestimmten Kunstwerken, 
Künstlern, Stilrichtungen, Epochen, u.a., sei es durch Ihre oben 
beschriebene Teilnahme bei der Registrierung, sei es durch Ihr 
Interesse am Verkauf, der Einlieferung zu Auktionen, oder dem 
Ankauf, jeweils unter freiwilliger Angabe Ihrer personenbezogenen 
Daten, ist es uns gleichzeitig erlaubt, Sie über Leistungen unseres 
Hauses und Unternehmen, die auf dem Kunstmarkt in engem 
Zusammenhang mit unserem Haus stehen, zu benachrichtigen, 
sowie zu einem zielgerichteten Marketing und der Zusendung von 
Werbeangeboten auf Grundlage Ihres Profils per Telefon, Fax, 
postalisch oder E-Mail. Wünschen Sie dabei einen speziellen Be­
nachrichtigungsweg, so werden wir uns gerne nach Ihren Wün­
schen richten, wenn Sie uns diese mitteilen. Stets werden wir 
aufgrund Ihrer vorbezeichneten Interessen, auch Ihren Teilnahmen 
an Auktionen, nach Art. 6 Abs. 1 lit (f) DSGVO abwägen, ob und 
wenn ja, mit welcher Art von Werbung wir an Sie herantreten 
dürfen (bspw.: Zusendung von Auktionskatalogen, Information 
über Sonderveranstaltungen, Hinweise zu zukünftigen oder ver­
gangenen Auktionen, etc.).

Sie sind jederzeit berechtigt, dieser Kontaktaufnahme mit Ihnen 
gem. Art. 21 DSGVO zu widersprechen (siehe nachfolgend unter: 
„Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten“).

Live-Auktionen

In sogenannten Live-Auktionen sind eine oder mehrere Kameras 
oder sonstige Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte auf den Auktio­
nator und die jeweiligen zur Versteigerung kommenden Kunst­
werke gerichtet. Diese Daten sind zeitgleich über das Internet grds. 
für jedermann, der dieses Medium in Anspruch nimmt, zu emp­
fangen. Ketterer Kunst trifft die bestmöglichsten Sorgfaltsmaß­
nahmen, dass hierbei keine Personen im Saal, die nicht konkret 
von Ketterer Kunst für den Ablauf der Auktion mit deren Einwilli­
gung dazu bestimmt sind, abgebildet werden. Ketterer Kunst kann 
jedoch keine Verantwortung dafür übernehmen, dass Personen 
im Auktionssaal sich aktiv in das jeweilige Bild einbringen, in dem 
sie bspw. bewusst oder unbewusst ganz oder teilweise vor die 
jeweilige Kamera treten, oder sich durch das Bild bewegen. Für 
diesen Fall sind die jeweiligen davon betroffenen Personen durch 
ihre Teilnahme an bzw. ihrem Besuch an der öffentlichen Verstei­
gerung mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in 
Form der Abbildung ihrer Person im Rahmen des Zwecks der Live-
Auktion (Übertragung der Auktion mittels Bild und Ton) einver­
standen.

Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Gemäß den Vorschriften der DSGVO stehen Ihnen insbesondere 
folgende Rechte zu:

•	 Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten, das Recht eine Kopie 
dieser Auskunft zu erhalten, sowie die weiteren damit in Zu­
sammenhang stehenden Rechte nach Art. 15 DSGVO.

•	 Recht auf unverzügliche Berichtigung nach Art. 16 DSGVO Sie 
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten, ggfls. die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 
– auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

•	 Recht auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessenwer­
den“) der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, sofern 
einer der in Art. 17 DSGVO aufgeführten Gründe zutrifft und 
soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.

•	 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der Vor­
aussetzungen in Art. 18 Abs. 1 DSGVO gegeben ist.

•	 Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die Voraussetzungen in 
Art. 20 DSGVO gegeben sind. 

•	 Recht auf jederzeitigen Widerspruch nach Art. 21 DSGVO aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit e) oder f) DSGVO erfolgt. Dies 
gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Beruht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer 
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit a) oder Art. 9 Abs. 2 lit a) DSGVO, 
so steht Ihnen zusätzlich ein Recht auf Widerruf nach Art. 7 Abs. 
3 DSGVO zu. Vor einem Ansuchen auf entsprechende Einwilligung 
werden Sie von uns stets auf Ihr Widerrufsrecht hingewiesen.

Zur Ausübung der vorbezeichneten Rechte können Sie sich direkt 
an uns unter den zu Beginn angegebenen Kontaktdaten oder an 
unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Ihnen steht es ferner 
frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Infor­
mationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, Ihr 
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, 
bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

Beschwerderecht nach Art. 77 DSGVO

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betref­
fenden personenbezogenen Daten durch die Ketterer Kunst GmbH 
& Co. KG mit Sitz in München gegen die DSGVO verstößt, so haben 
Sie das Recht sich mit einer Beschwerde an die zuständige Stelle, 
in Bayern an das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, 
Promenade 27 (Schloss), D - 91522 Ansbach zu wenden. 

Datensicherheit 

Wir legen besonders Wert auf eine hohe IT-Sicherheit, unter an­
derem durch eine aufwendige Sicherheitsarchitektur. 

Datenspeicherzeitraum

Der Gesetzgeber schreibt vielfältige Aufbewahrungsfristen und 
-pflichten vor, so. z.B. eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist (§ 147 
Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Nr.1, 4 und 4a AO, § 14b Abs. 1 UStG) bei be­
stimmten Geschäftsunterlagen, wie z.B. für Rechnungen. Wir 
weisen auch darauf hin, dass die jeweilige Aufbewahrungsfrist bei 
Verträgen erst nach dem Ende der Vertragsdauer zu laufen beginnt. 
Wir erlauben uns auch den Hinweis darauf, dass wir im Falle eines 
Kulturgutes nach § 45 KGSG i.V.m. § 42 KGSG verpflichtet sind, 
Nachweise über die Sorgfaltsanforderungen aufzuzeichnen und 
hierfür bestimmte personenbezogene Daten für die Dauer von 30 
Jahren aufzubewahren. Nach Ablauf der Fristen, die uns vom Ge­
setzgeber auferlegt werden, oder die zur Verfolgung oder die 
Abwehr von Ansprüchen (z.B. Verjährungsregelungen) nötig sind, 
werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Daten, 
die keinen Aufbewahrungsfristen und -pflichten unterliegen, wer­
den gelöscht, wenn ihre Aufbewahrung nicht mehr zur Erfüllung 
der vertraglichen Tätigkeiten und Pflichten erforderlich ist. Stehen 
Sie zu uns in keinem Vertragsverhältnis, sondern haben uns per­
sonenbezogene Daten anvertraut, weil Sie bspw. über unsere 
Dienstleistungen informiert sein möchten, oder sich für einen Kauf 
oder Verkauf eines Kunstwerks interessieren, erlauben wir uns 
davon auszugehen, dass Sie mit uns so lange in Kontakt stehen 
möchten, wir also die hierfür uns übergebenen personenbezoge­
nen Daten so lange verarbeiten dürfen, bis Sie dem aufgrund Ihrer 
vorbezeichneten Rechte aus der DSGVO widersprechen, eine Ein­
willigung widerrufen, von Ihrem Recht auf Löschung oder der 
Datenübertragung Gebrauch machen.

Wir weisen darauf hin, dass für den Fall, dass Sie unsere Internet­
dienste in Anspruch nehmen, hierfür unsere erweiterten Daten­
schutzerklärungen ergänzend gelten, die Ihnen in diesem Fall 
gesondert bekannt gegeben und transparent erläutert werden, 
sobald Sie diese Dienste in Anspruch nehmen. 

*Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund­
verordnung)

(Stand 5/2020)


	Auktionsnummer 1: 
	Auktionsnummer 2: 
	Auktionsnummer 3: 
	Ich biete privat: Off
	Ich biete für ein Unternehmen: Off
	Kundennummer: 
	Name: 
	Vorname: 
	c/o Firma: 
	Straße: 
	PLZ, Ort: 
	Land: 
	E-Mail: 
	UStIDNr: 
	Telefon privat: 
	Telefon Büro: 
	Fax: 
	Name Lieferanschrift: 
	Vorname Lieferanschrift: 
	c/o Firma Lieferanschrift: 
	Straße Lieferanschrift: 
	PLZ, Ort Lieferanschrift: 
	Land Lieferanschrift: 
	Ich möchte schriftlich bieten: Off
	Ich möchte telefonisch bieten: Off
	Telefon Bieten: 
	Los A: 
	Werk A: 
	€ max: 
	 A: 
	 B: 
	 C: 
	 D: 
	 E: 

	Los B: 
	Werk B: 
	Los C: 
	Werk C: 
	Los D: 
	Werk D: 
	Los E: 
	Werk E: 
	München: Off
	Hamburg: Off
	Berlin: Off
	Köln: Off
	Ich bitte um Zusendung: Off
	Bitte schicken Sie mir die Rechung künftig als PDF an: Off
	E-Mail Rechnung: 
	Für Unternehmen: Rechnung mit USt: Off
	Datum Unterschrift: 


